
Allgemeinverfügung vom 27.11.2020 zur Änderung der Allgemeinverfügung über 

erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2 vom 17.11.2020 

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt ordnet als untere Gesundheitsbehörde 

gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in der derzeit gültigen 

Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung nachfolgende Allgemeinverfügung zum 

Schutze der öffentlichen Sicherheit an. 

1. In Nr. 1 der Allgemeinverfügung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 17.11.2020 wird die Angabe "zehn 

Personen" durch die Angabe "fünf Personen" ersetzt. 

  

2. In Nr. 6 der Allgemeinverfügung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des Coronavirus  SARS-CoV-2 vom 17.11.2020 wird folgender Satz 2: 

"Private und familiäre Feiern, ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel, 

mit mehr als 10 Teilnehmenden sind untersagt." im Hinblick auf die Thüringer 

Verordnung und die Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung aufgehoben. 

  

3. In Nr. 10 Satz 1 der Allgemeinverfügung über erforderliche Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 17.11.2020 wird 

die Angabe "30.11.2020" durch die Angabe "21.12.2020" ersetzt. 

  

4. Im Übrigen haben die Regelung der Allgemeinverfügung über erforderliche 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 

17.11.2020 Fortbestand. 

  

5. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Landeshauptstadt Erfurt, Gesundheitsamt, Juri -Gagarin-Ring 150, 99084 Erfurt einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch mittels de-Mail mit Absenderbestätigung im Sinne des § 5 Abs. 5 

des De-Mail-Gesetzes an die De-Mail-Adresse stadtverwaltung@erfurt.de-mail.de erhoben 

werden. Die Einlegung des Widerspruchs mittels einfacher E-Mail genügt den Anforderungen 

an die Schriftform hingegen nicht. 

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt, ein Widerspruch hat keine aufschiebende 

Wirkung (§§ 28 Abs. 3 i. V. m. 16 Abs. 8 IfSG, § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 

Verwaltungsgerichtsordnung). Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann befolgt 

werden muss, wenn sie mit einem Widerspruch angegriffen wird. Beim Verwaltungsgericht 

Weimar, Jenaer Straße 2 in 99425 Weimar kann die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

eines Widerspruchs beantragt werden. 

Hinweise: 

mailto:stadtverwaltung@erfurt.de-mail.de


Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung 

öffentlich bekanntzumachen. Die Allgemeinverfügung im Volltext kann bei der 

Landeshauptstadt Erfurt, Gesundheitsamt nach telefonischer Absprache eingesehen werden. 

Erfurt, den 27.11.2020 

Landeshauptstadt Erfurt 

gez. A. Bausewein 

Andreas Bausewein 

Oberbürgermeister 

 


